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Nr. 55.
Gesetz für den Freistaat Oldenburg , betreffend daS RechiSmrttelversahrenin Zuwachssteuersachen.

Oldenburg , den 7 . Mai 1921.

Das Staatsministerium verkündet mit sM:Landtags aks Gesetz sür den Freistaat Oldenburg,

Einziger Paragraph.
In den Fällen , wo die Verwaltung der ZuwaeMeu»

auf Grund des Z 18 der Reichsabgabenmdnung ^zember lSlg den Landesfinanzämtern unv ^ve 1
stellten Finanzämtern übertragen wird , su 'dm . ^Zulässigint der Rechtsmittel , der Rechtsmittelve f h

der Kosten des Verfahrens die Vorschriften er osxNoäbder Reichsabgabenordnung entsprechende Anwenung-
E in allen Fällen , in denen nach der
vrdnung die Anständigkeit des Reichssinanzhofsz
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scheidung begründet ist, an dessen Stelle das Oberverwaltungs¬
gericht in Oldenburg: für das Verfahren finden aber auch
in diesen Fällen die Vorschriften der Reichsabgabenordnung
entsprechende Anwendung.

Oldenburg, den 7. Mai 1921.

Staatsmiuisieriuni.
(Siegel.) Tantzen. Driver.

Brand.
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